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     Verantwortlich für den amtlichen Teil:  

Volker Zocher   – Bürgermeister Stadt Naunhof 

Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 

 
 

FFüürr  ddiiee  OOrrttee  GGrreetthheenn,,  GGrrooßßsstteeiinnbbeerrgg,,  KKlliinnggaa  uunndd  PPoommßßeenn  
 

 

 

Information des Landratsamtes Landkreis Leipzig  

zur Entsorgung von Garten- und Pflanzenabfällen 
 

Sehr geehrte Grundstücks- und Gartenbesitzer, 
 

bereits im vergangenen Jahr wurde im Amtsblatt des Landkreises Leipzig, Ausgabe 3/2013, und der 

Kommunalrundschau der Gemeinde Parthenstein, Ausgabe April 2013, auf den Umgang und die Entsorgung 

pflanzlicher Abfälle hingewiesen. Danach sind Garten – und Pflanzenabfälle hauptsächlich zu verwerten.  
Eine Entsorgung durch Verbrennung ist grundsätzlich verboten. 
 

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Entsorgungsmöglichkeiten im Landkreis Leipzig, z. B. 
 

 ganzjährige kostenpflichtige Abgabe an den Sammelstellen  

 Stellung Biotonne (privat)  

 Andienung bei privaten Entsorgern  

 Containerstellung durch private Entsorger  

 für Garten- und Siedlervereine: Containerstellung über Abfallamt des Landkreises  
 

ist auch eine ausnahmsweise Verbrennung von Pflanzenabfällen nicht gerechtfertigt. 
 

Sind jedoch Eigenkompostierung, die Nutzung der öffentlichen Garten- und Pflanzenabfallsammlung sowie die 
Entsorgung über private Entsorgung nicht möglich oder nicht zumutbar, kann das Landratsamt Landkreis Leipzig 

auf Antrag im Einzelfall Ausnahmegenehmigungen, die in Form eines kostenpflichtigen Verwaltungsbescheides 

erstellt werden, erteilen. 
 

Bitte wenden Sie sich dazu an die Sachbearbeiterin Simone Zuchantke beim  
 

Landratsamt Landkreis Leipzig 
Umweltamt SG Altlasten/Bodenschutz/Abfallrecht 

Karl-Marx-Straße 22 - 04668 Grimma 
 

Tel.: 03437-984 1955    Fax: 03437-984 99 1955  oder   E-Mail: simone.zuchantke@lk-l.de 
 
  

mailto:simone.zuchantke@lk-l.de
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     Amtliche Mitteilungen   
 

DDiiee  SSttaaddtt  NNaauunnhhooff  ggiibbtt  iimm  NNaammeenn  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  PPaarrtthheennsstteeiinn  bbeekkaannnntt::  
 

BBeesscchhllüüssssee  ddeerr  ööffffeennttlliicchheenn  SSiittzzuunngg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  PPaarrtthheennsstteeiinn  aamm  1144..0088..22001144  

 

Beschluss 01/08/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass für keinen der 

gewählten Gemeinderäte Hinderungsgründe nach § 32 SächsGemO festgestellt werden 

Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 

Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:  15 

Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    0 

 

Beschluss 02/08/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, die Wahl der 

Mitglieder des Hauptausschusses des Gemeinderates Parthenstein und der Vertreter im Gemeinschaftsausschuss 

der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Naunhof und der Gemeinde Belgershain nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl (d`Hondtsches Höchstzahlverfahren) durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 

Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:  15 

Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    0 

 

Beschluss 03/08/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Zimmererarbeiten bei der Erneuerung der 

Dacheindeckung“ am Gebäude Steinberger Straße 1 in Grethen (Feuerwehrmuseum) an die Firma Martin Pilz 

DDM, Grethener Straße 20 in 04668 Parthenstein zu vergeben. 

Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Architekturbüro Kayser geprüften Angebot vom 29.07.2014 auf brutto 
17.762,26 € 

Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 

Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:  15 

Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    0 

 

Beschluss 04/08/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Erneuerung der Dacheindeckung“ am Gebäude 

Steinberger Straße 1 in Grethen (Feuerwehrmuseum) an die Firma Martin Pilz DDM, Grethener Straße 20 in 04668 

Parthenstein zu vergeben. 

Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Architekturbüro Kayser geprüften Angebot vom 29.07.2014 auf brutto 
46.181,50 € 

Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 

Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:  15 

Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    0 

 

Beschluss 05/08/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hebt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Beschluss 03/09/2013 
Änderung der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Parthenstein auf. 

Die Feuerwehrsatzung der Gemeinde Parthenstein vom 21.06.2000 tritt somit wieder in Kraft. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 

Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:  15 

Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    0 

 

 

Es fanden weiterhin geheime Wahl mit folgendem Ergebnis statt: 

 1. Stellvertreter des Bürgermeisters –  Katrin Scholz 

 2. Stellvertreter des Bürgermeister –  Heike Steinbach 
 Vertreter der Gemeinde Parthenstein zum Verbandsrat des AZV Parthe – Reiner Kanitz 
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 Mitglieder des Hauptausschusses des Gemeinderates Parthenstein   

Wolfgang Köcher 

Dr. Albrecht Rosenkranz 
Ralf Saupe 

Volker Klostermann 

Thomas Günz 
Margitta Rudert 

 Vertreter zum Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Naunhof und der 

Gemeinde Belgershain  
Heike Steinbach 

Ralf Saupe 

Thomas Günz 

Torsten Wanke

 

Jürgen Kretschel 
Bürgermeister  

 

Für die Bekanntmachung  
 

 
 

Volker Zocher 
Bürgermeister Stadt Naunhof 
 
 

Allgemeine Mitteilungen 
 

AAuuss  ddeemm  OOrrddnnuunnggssaammtt  
 

Äste, Hecken und Sträucher zurückschneiden  
 

Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellen in diesen Tagen häufig fest, dass Bäume, Hecken oder Sträucher von 
Privatgrundstücken in den öffentlichen Verkehrsraum hineingewachsen sind. Hierdurch können Fußgänger, 

Radfahrer und Kraftfahrer behindert werden. Besonders gefährlich ist es, wenn an Eckgrundstücken die Sicht stark 

eingeschränkt wird oder Verkehrszeichen, Straßenlampen oder Straßennamensschilder von überhängendem 

Bewuchs verdeckt werden. Darüber hinaus stellt auch die Einengung der Gehwege durch überwachsende Gehölze 
für die Fußgänger nicht nur eine Erschwernis dar, sondern manchmal auch eine Gefährdung.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verkehrssicherung nicht nur eine Sache der 

Straßenverkehrsbehörde ist, sondern dass auch die Besitzer der Grundstücke entlang der Straßen für die 
Verkehrssicherheit mitverantwortlich sind. So schön manche Bäume, Hecken und Anpflanzungen auch sein 

mögen, sie dürfen aber nicht zu einem Ärgernis oder gar zur Gefahr für andere werden. 

Die Grundstücksbesitzer werden deshalb gebeten, ihre Bäume, Hecken und Sträucher zu überprüfen und 
erforderlichenfalls so weit zurück zu schneiden, dass das vorgeschriebene Lichtraumprofil eingehalten wird. Dürre 

Bäume und Äste können dabei ebenfalls eine erhebliche Gefahr bedeuten und müssen, wenn sie den öffentlichen 

Verkehrsraum gefährden, beseitigt werden.  

Für die Freihaltung von Bewuchs im öffentlichen Verkehrsraum gilt folgendes: 
 Auf Geh- und Radwegen ist eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m einzuhalten.  

 Für den Kfz-Verkehr muss die lichte Höhe mindestens 4,50 m betragen.  

Auch im Bereich von Straßenlampen, Verkehrsschildern und Straßennamensschildern sind Bäume, Hecken und 

Sträucher so weit zurück zu schneiden, dass die Lampen ihre Beleuchtungsfunktion erfüllen können und die 
Beschilderung mühelos erkannt und gelesen werden kann. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass das Ablegen sogenannter „Findlinge“ oder ähnlich großer 

Gegenstände auf öffentlichen Grünstreifen untersagt ist. 
 

Fahrradcodierung – Ein guter Schutz vor Diebstahl 
 

Ein codiertes Fahrrad macht es für Diebe unattraktiv. Mehrfach gab es daher Anfragen an die Bürgerpolizisten, ob 

nicht so eine Fahrradcodierung organisiert werden könnte.  

Am 2. Oktober besteht dazu nun die Möglichkeit. In der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr können interessierte Bürger 
in den Räumlichkeiten des Polizeistandortes Naunhof eine polizeiliche Fahrradregistrierung vornehmen lassen. 

Mitzubringen sind das Fahrrad, der Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument und, sofern noch 

vorhanden, ein Kaufbeleg. Nach dem Ausfüllen eines Fahrradpasses erfolgt die Codierung mittels eines Aufklebers 

auf dem Fahrrad. Wer die Möglichkeit hat, kann, um Wartezeiten zu vermeiden, bereits im Vorfeld seinen 
Fahrradpass ausfüllen. Das entsprechende Formular finden Sie auf der Homepage der Sächsischen Polizei unter: 

http://www.polizei.sachsen.de/de/16266.htm, auf der Seite ganz unten.  
 

 

  

http://www.polizei.sachsen.de/de/16266.htm
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RECHTSANWÄLTIN 

Katrin Scholz 

_____________________________ 

      

  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 

  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  

  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 

  

Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 

Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein 

Homepage: www.kanzlei-scholz.de 
 

AANNZZEEIIGGEE  

 

Wichtige Neuregelungen für Unternehmer und Verbraucher ab 13.06.2014! 

 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur 

Regelung der Wohnungsvermittlung soll die Umsetzung der EU- Verbraucherrechterichtlinie erfolgen. 

Das Gesetz trat am 13.06.2014 in Kraft und beinhaltet vor allem Neuregelungen zu Informationspflichten, 

zum Widerrufsrecht und ergänzt die bestehenden Regelungen durch andere verbraucherschützende 

Vorschriften. 

 

Im Rahmen dieser Reform wurde auch das Recht der vormaligen Haustürgeschäfte modernisiert: 

Haustürgeschäfte werden nunmehr als "außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge" 

bezeichnet. Die Neuregelung stellt allgemein darauf ab, ob der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des 

Unternehmers verhandelt oder geschlossen wurde. Die Vorschrift ist damit weiter gefasst als der 

vormalige § 312 BGB.  

 

Unter einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag fällt ein Vertrag, der bei 

gleichzeitiger Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an einem Ort, der nicht zu den 

Geschäftsräumen des Unternehmers gehört, geschlossen wird. 

 

Hierzu gehören insbesondere auch Verträge, die in einer Privatwohnung, am Arbeitsplatz, in einem 

Restaurant, das nicht Geschäftsraum des vertragsschließenden Unternehmers ist, in einem Kurhaus oder 

auf allgemein zugänglichen Verkehrsflächen geschlossen werden. Eine generelle Ausnahme für durch 

den Verbraucher bestellte Besuche lässt die Richtlinie nicht mehr zu! 

 

Erfasst sind nun auch Verträge, bei denen der Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen persönlich 

und individuell angesprochen wird, der Vertrag aber erst unmittelbar danach in den Geschäftsräumen des 

Unternehmers oder über Fernkommunikationsmittel geschlossen wird. 

Auch erfasst sind Verträge, die während eines vom Unternehmer oder mit seiner Hilfe organisierten 

Ausflugs geschlossen werden, in dessen Verlauf Waren oder Dienstleistungen beworben und zum Erwerb 

angeboten werden (klassische Kaffeefahrten).  

 

Der Verbraucher hat gemäß § 312g Abs. 1 BGB für all diese genannten Verträge ein Widerrufsrecht 

gemäß § 355 BGB. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab Vertragsabschluss.  Bei einem 

Verbrauchsgüterkauf im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen gelten 

besondere Regelungen für den Beginn der Widerrufsfrist, hier beginnt die Frist in der Regel mit Erhalt 

der Waren (Ausnahmen hiervon finden sich im neuen § 356 BGB). Die Widerrufsfrist endet nach neuer 

Regelung bei unterbliebener oder nicht ordnungsgemäßer Belehrung spätestens nach 12 Monaten und 14 

Tagen. Der Widerruf erfolgt mit Erklärung gegenüber dem Unternehmer; das bloße kommentarlose 

Zurücksenden der Ware reicht hierfür künftig nicht mehr aus.  

 
Für Verträge, die innerhalb von Geschäftsräumen oder nicht als Fernabsatzvertrag  geschlossen wurden, 

besteht nach wie vor kein Widerrufsrecht als Verbraucher!  
  

http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Haustuergeschaeft-d5890069.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Haustuergeschaeft-d5890069.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Verbraucher-d316137.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Verbraucher-d316137.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Verbraucher-d316137.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_312g_BGB_Widerrufsrecht-d137485,2784.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_355_BGB_Widerrufsrecht_bei_Verbrauchervertraegen-d137485,376.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__356.html
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 

 

in Großsteinberg 
Frau Dornau, Thea  78 Jahre 

Herr Härtig, Fritz  90 Jahre 

Frau Bennewitz, Gudrun 72 Jahre 
Herr Kriesel, Helmut  73 Jahre 

Herr Skrabs, Werner  72 Jahre 

Herr Steier, Klaus  74 Jahre 

Herr Gaya Solom, Juan  77 Jahre 
Frau Herzer, Sonja  82 Jahre 

Frau Sattler, Brigitta  77 Jahre 

Frau Eltze, Renate  77 Jahre 
Herr Seidel, Manfred  85 Jahre 

Frau Sperling, Doris  74 Jahre 

Frau Rückheim, Brigitte 77 Jahre 
Frau Beyer, Margot  84 Jahre 

Herr Dietze, Manfred  80 Jahre 

Frau Glausch, Helga  71 Jahre 
 

in Pomßen 
Frau Kluge, Liane  73 Jahre 

Frau Hnat, Waltraud  84 Jahre 

Herr Mätzold, Karl-Heinz 74 Jahre 
Herr Zander, Horst  74 Jahre 

Frau Weiß, Waltraud  83 Jahre 

Herr Schöber, Siegfried  72 Jahre 
Herr Reichel, Kurt  83 Jahre 

Frau Kunze, Regina  70 Jahre 

in Grethen 
Frau Schwabach, Irma  82 Jahre 

Frau Reuter, Barbara  72 Jahre 

Frau Apelt, Erika  72 Jahre 
Frau Scheibe, Ilse  80 Jahre 

Frau Engelmann, Rosita 71 Jahre 

Herr Dr. Otto, Helmut  70 Jahre 

Frau Scholz, Inge  72 Jahre 
 

in Klinga 

Herr Dr. Dietzmann, Gerhard 86 Jahre 

Herr Herma, Heinz  74 Jahre 
Frau Dierich, Eva  75 Jahre 

Frau Wegner, Anita  73 Jahre 

Frau Wipplinger, Irene  75 Jahre 

Frau Dowidat, Gisela  71 Jahre 
Frau Kudwien, Siegrid  80 Jahre 

Herr Knöschke, Günther 74 Jahre 

Herr Dr. Herrmann, Günter 76 Jahre 
Herr Kupfer, Waldemar  74 Jahre 

Frau Herma, Anna  75 Jahre 

 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen   

genannten und ungenannten Jubilaren viel 

Gesundheit, Glück und persönliches  

Wohlergehen. 

 

 

EErrnntteeddaannkkffeesstt  ddeess  HHeeiimmaattvveerreeiinnss  GGrrooßßsstteeiinnbbeerrgg  ee..VV..  aamm  55..  OOkkttoobbeerr  22001144  

 

Am 5. Oktober steht wieder das Erntedankfest auf dem Kalender. 

Traditionell feiert der Heimatverein Großsteinberg auch in diesem Jahr 

wieder am Heimathaus. 

 

Das Fest beginnt 14.00 Uhr und endet 18.00 Uhr. Was dazwischen liegt, hat es in sich. So kommt 

Michael Kefalas mit seiner lustigen Modenschau. Supermodels aus dem Dorf führen tragbare 

Mode vor. Natürlich raucht auch wieder der Backofen und bringt köstliches Brot hervor. Ein 

reichliches Kuchenangebot verführt zum Kaffeetrinken und die Düfte vom Grill zu Roster und 

Bier. 

In der Heimatstube ist eine Ausstellung zum Thema „Alte Werkzeuge für altes Handwerk“ 

vorgesehen. Bitte leihen Sie uns für diesen Tag etwas von Ihren Schätzen. Andere sehen es 

sich auch gerne mal an. Unsere Bastelecke bildet wie immer einen Magnet für die Kleinen.  

Und damit das festliche Gefüh l so richtig durchkommt, wird alles von unterhaltsamer 

Musik aus der Konserve umrahmt. 

 

Sie sind herzlich eingeladen. 

 

Ihr Heimatverein Großsteinberg  
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Kindertagesstätte Waldhäuschen Großsteinberg  

 

Du und ich - wir gehören zusammen 

 

Fast wäre unser Familientag auch zum 2. Termin ins Wasser gefallen - aber 

aushalten wird belohnt und so stellten wir unser geplantes Programm erst mal 

um. Im Garten turnten die Kinder an Klettergerüst und Hangel, konnten mit 

ihren Eltern Familienfotos machen lassen, probierten sich am Schwungtuch 
und stärkten sich mit Roster, Knüppelkuchen und Limonade, ehe wir doch 

noch zur Waldentdecker-Tour starten konnten.  

 
Am Vormittag wurde die Strecke im Wald abgesteckt, Mitmachaktionen 

gekennzeichnet und aufgebaut. Ein großes Dankeschön an Frau Pein und 

unseren Max, die bereits am Vormittag mit Claudia die große Waldrunde 

liefen. 
 

Gegen 18.00 Uhr starteten die Eltern mit ihren Kindern, bewaffnet mit 

Laufzettel zur Entdeckertour. Jeder hinterließ am Familienbaum einen 
Fingerabdruck zum Andenken an diesen Tag. In zwei Gruppen geteilt wurden 

die Mitmachaktionen angelaufen und im Familienteam um Punkte gekämpft, 

getreu dem Motto „Du und ich - wir gehören zusammen“.  
Bei Waldtierweitsprung, Blättermemory und Zapfenzielwurf ließen sowohl 

Kinder als auch Eltern keine Fragen aufkommen und kämpften verbissen bis 

zum Schluss. Belohnt mit einer Teilnahmeurkunde machten sich alle auf den 

Rückweg.  
 

Ein großes Dankeschön richten wir an  

 Familie Hornauer für Knüppelkuchenteig und Ausharren am Grill,  

 Familie Kramer für Grill und Besorgungen für das Fest,  

 Frau Gläß fürs Roster besorgen,  

 dem VFD Wurzen für Wiener Würstchen, Senf und Ketchup,  

 Familie Pein für Feuerschale und Holz  

 sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg für 

die Brandschutzwache.   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lebendiger Adventskalender in Klinga 2014 
 

Hiermit bitte ich alle Klingaer, die sich aktiv an der Gestaltung des  

diesjährigen Adventskalenders beteiligen wollen, zwecks Terminabsprache mit mir bis 

zum 20. Oktober 2014 in Verbindung zu treten. 
 

Simone Moßler, Tel.:034293/ 31708 
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Löschteich-Duelle und Riesenseifenblasen 

Ein gelungenes Kinder- und Sommerfest feierten die Klingaer und ihre Gäste zwischen Fischerstechen und 
Riesenseifenblasen. Aufs Siegertreppchen des Löschteich-Spektakels kamen die „Luebecker“ im Junior-Cup, die 
„Dream Girls“ im Ladys-Cup und die „Vertreter der Siedlung“ in der Gesamtwertung. Den Nachmittag eröffneten 

Kaffee, Eis und leckere, selbst gebackene Kuchen der Feuerwehr- und Vereinsfrauen. Der Nachwuchs erprobte 

zahlreiche Spielgeräte und tobte auf der Hüpfburg, stickte Tiermotive und ließ sich ganz nach Wunsch 
schminken. Am meisten zogen die Mädchen und Jungen die Riesenseifenblasen in ihren Bann. Einen besonderen 

Höhepunkt bot auch die mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren auf die Beine gestellte Tombola, deren Erlös 

der Klingaer Jugendfeuerwehr zugutekommt. Die Kinder stärkten sich an selbst gebackenem Knüppelkuchen und 

zogen mit Fackeln und Lampions sowie Blaulicht und Marschmusik durchs Dorf. Die Erwachsenen blieben am 
Ende bis in den frühen Morgen. Tanz im Festzelt, ein wärmendes Lagerfeuer und anregende Getränke sorgten für 

gewohnt ausgelassene Stimmung bei einem erneut gelungenen Fest. Allen aktiven Helfern und Sponsoren unser 

herzliches Dankeschön für die geleistete Unterstützung! 

 

 

 

 

 

>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 

 

 
 

 

  

Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein sowie die 

entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und 

Formularen finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 

http://www.parthenstein.de/
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SSVV  KKlliinnggaa  ––  AAmmmmeellsshhaaiinn  ee..VV..  

 
 
 

  „Es wird gereizt!“ 
 

Sonnabend, dem 4. Oktober 2014 
Beginn: 14.00 Uhr 

 

Diese Ausschreibung gilt nur für Skatfreunde 

aus Parthenstein, Naunhof und ihre Ortsteile, 

sowie die, die mal in diesen Orten gewohnt 

haben. 

 

Anmeldung bitte bei W. Hilsberg unter  

034293 33275 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
 
 
 

 

Gut Blatt! - wünscht  

der Vorstand des SV Klinga-Ammelshain 

 

 

HHeeiimmaattvveerreeiinn  GGrreetthheenneerr  SSttöörrcchhee  ee..VV..  llääddtt  eeiinn  
 

11. Drachenfest am 27. September 2014 

auf der Drachenwiese in Grethen (OA Richtung Großbardau) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VVoorraannzzeeiiggee  ddeess  SSVV  KKlliinnggaa--AAmmmmeellsshhaaiinn  ee..VV..  
 

Auch in diesem Jahr findet unsere Silvesterveranstaltung „Feiern mit Freunde“ im Dorfgemeinschaftszentrum 

Klinga, statt.     Motto: „Uff dar Klingschen Alm, do gib's ka Sünd“ 
 

Platzreservierungen ab 6. Oktober 2014 unter 034293 33275 oder unter wilfriedhilsberg@yahoo.de  
 

W. Hilsberg im Auftrag des SV-Vorstandes  

Programm: 
 

SAMSTAG 

ab 12:00 Uhr  - Mittagsimbiss steht bereit, wie immer aus unserer Gulaschkanone 
 

ab 14:00 Uhr - Drachensteigen auf der großen Wiese 
  - Bastelspaß im Zelt – lasst Euch überraschen 

  - Streichelzoo 

  - Bull-Riding, jede Menge Draußen-Spiele 

  - traditionelles Kuchenbuffet der Kita „Storchennest“ Grethen 
ab 16:30 Uhr - Auftritt der Kindertanzgruppe „Wirbelwinde“ des  

     Tanzsportzentrums Grimma 

 - Auftritt der Line-Dance Gruppe Nerchau 
 

ab 18:00 Uhr    - Kinderdisko 

 - Drachenfeuer mit Knüppelkuchen 

ab 20:00 Uhr    - DJ Florian heizt ein 
 

SONNTAG 

ab 09:00 Uhr    - Abbau und Frühschoppen 

Kulinarische Raffinessen: 
 

- Drachensuppe 
- Drachenpopel (Hacksteak) 
- Roster, Steaks & Wiener 
- Bemme mit was droff 

mailto:wilfriedhilsberg@yahoo.de
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-HERZLICHEN DANK- 
So viele Menschen haben mir Glück gewünscht. 

So viele Menschen haben an mich gedacht. 
So viele Menschen haben mir eine Freude gemacht. 

*Ich war überwältigt!* 
All diesen Menschen möchte ich auch im Namen meiner 

Eltern „DANKE“ sagen. 
Ich hatte einen tollen Schulanfang, nicht zuletzt 
auch durch die selbstlose Unterstützung meiner  
großen Familie. 

                                Eure Weda 

Klinga, den 30.08.14 

Hurra ich bin ein Schulkind… 
 

Ich möchte mich bei Euch ganz lieb für die vielen 

Wünsche, Geschenke, Zuckertüten und Süßigkeiten 

zu meinem Schulanfang bedanken. 

Ich gehe nun schon einige Tage in die Schule 

& freue mich, bald lesen & schreiben zu können. 

 

Eure     Chiara Mücke 

 

Hiermit möchte ich mich für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu meinem  
Schulanfang 

Bei allen Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn, auch im Namen meiner Eltern, 
recht herzlich bedanken. 

Euer Erik Huth 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ein richtiges Schulkind bin ich nun, 

Hab jetzt immer was zu tun. 

Das Rechnen und die Schreiberei 

Sind mir jetzt nicht mehr einerlei. 

 

Allen, die meinen Schulanfang zu einem 

unvergesslichen Tag machten, für die vielen 

Glückwünsche und Geschenke, möchte ich ganz 

herzlich DANKE sagen! 

 

Tillmann Busch 

 
Klinga, August 2014 

ABC – das Lernen tut nicht weh! 
 

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Eltern, 
Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn für 

die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich meines Schulanfangs bedanken. 

 
Vincent Sauer 
 
Großsteinberg, August 2014 
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                 1. Jahresgedenken 
an unseren Freund und Kameraden 

 

  MATHIAS STILLER 
 

                       * 17.09.1961       † 18.09.2013 
 

Die Feuerwehr war sein Leben – und er war der gute 
Geist unserer Feuerwehr. 

Wir vermissen ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr   Freunde und Förderer 
Klinga     der FF Klinga 
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Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT 

Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof 

– Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden.  
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Uwe Wüstenhagen 
Schulplan 4 

04668 Grimma OT Bernbruch 

Telefon: 0163 288 61 62  Fax 03437 7496038 

E-Mail:  u.wuestenhagen@t-online.de 
 

  Baumgutachten 

 Fällung auch mit Hebebühne 

 Obstbaum- und Heckenschnitt 

 Wegebau 

 Teichbau 

 Komplette Gartenplanung +Gestaltung  

Reisebüro Naunhof  
Kurze Str. 4 ∙ 04683 Naunhof 

Tel. 034293/449144 
info@reisebuero-naunhof.de  
www.reisebuero-naunhof.de 

Tipps für Ihre nächste Urlaubsbuchung: 
 

 Frühbucher nutzen, vor allem für die 
Osterferien (zum Teil mit Erscheinen der 
Winterkataloge ab Juli buchbar) und für 
die Herbstferien (bereits mit Erscheinen 
der Sommerkataloge ab November 
buchbar) 

 Last Minute beginnt bereits 6-8 Wochen 
vor dem möglichen Reisebeginn 

 bestimmte Hotels/ Ferienhäuser 
rechtzeitig  vormerken lassen, vor allem 
zu beliebten Reiseterminen, z. Bsp. 
Weihnachten/Silvester 

 Zusatzleistungen wie Mietwagen schon 
vorab buchen 

 an  Reiserücktritt- sowie Krankenver-
sicherung denken 

 flexibel  bzgl. Reisetermin und Abflug-
hafen sein, wenn man „Schnäppchen“ 
sucht 

 

Ein chinesisches Sprichwort sagt:  
 

EINE REISE VON TAUSEND MEILEN BEGINNT MIT  
EINEM EINZIGEN SCHRITT. 

 

Sie möchten diesen Schritt tun und fremde Länder entdecken, in 
andere Kulturen eintauchen, Zeit mit Ihrer Familie verbringen oder 
einfach ein paar Tage aus dem Alltag entfliehen?  
Dann ist das Reisebüro Naunhof Ihr richtiger Ansprechpartner!  
Seit mehr als 4 Jahren sind Ihre Reiseträume hier in guten Händen.  
Am 15.März 2010 eröffnete Lydia Braun mit ihrem Partner  
Marco Dämmig in Naunhof ihr unabhängiges Reisebüro in der 
Kurzen Straße 4 in unmittelbarer Nachbarschaft zum jetzigen 

REWE-Markt. Mittlerweile konnte man das Team durch den hohen 
Kundenzuspruch verstärken, um auch weiterhin das Serviceniveau 
beizubehalten bzw. zu verbessern. Mit Frau Daniela Baake-Laue 
kümmern sich seit Juli 2014 nun zwei gelernte Reise-
verkehrskauffrauen um Ihre Reisewünsche und stehen Ihnen mit 
einer kompetenten Beratung bei Ihrer zukünftiger Urlaubsplanung 
beiseite.  
Neben den Leitveranstaltern Thomas Cook/ Neckermann Reise, 
DerTour und FTI sind alle namhaften Veranstalter im Portfolio zu 
finden. Natürlich sind auch Kreuzfahrten, Bus- sowie Studien- und 
Kurreisen umfassend im Angebot. 
Wer zum Beispiel eine außergewöhnliche Reise sucht oder in einer 
Kleingruppe verreisen will, findet hier eine große Auswahl bei 
zahlreichen Spezialreiseveranstaltern wie Ikarus, Chamäleon oder 
Karawane Reisen. 
Als unabhängiger Vermittler legt das Reisebüro Naunhof 
besonderen Wert auf eine neutrale Beratung im Interesse seiner 
Kunden. Egal ob Reisegruppe oder Individualist, ob Flüge, Hotels, 
Ferienhäuser, Fähren, Fernbus, Mietwagen, Transfers, Konzert-
karten, MDV oder Reiseversicherungen.  
Für jeden Kunden vermittelt man das richtige Produkt.  
 
Reisebüro Naunhof - Ihr kompetenter Partner rund ums Reisen!  
Zentral gelegen in Naunhof zwischen REWE und Groschenmarkt in der Passage, wo Sie auch die Löwen-
Apotheke finden. Montag bis Freitag von 10-19 Uhr für Sie geöffnet. Wenn Sie außerhalb der 
Öffnungszeiten eine Beratung wünschen, ist eine Terminvereinbarung selbstverständlich möglich. 

mailto:u.wuestenhagen@t-online.de

